
 

 
 

Verwaltungsvorlage 

Vorlage-Nr.: 0555-2021/DaDi  
Aktenzeichen:  
  
Fachbereich: 910 - Eigenbetrieb Kreiskliniken 
Beteiligungen: 210 - Konzernsteuerung 

L - Landrat 

  
Produkt: KKH Eigenbetrieb "Kreiskliniken" 
  
Beschlusslauf: Nr. Gremium Status Zuständigkeit 

 1. Kreiskliniken - 

Betriebskommission 

N Zur vorbereitenden 

Beschlussfassung 

 2. Kreisausschuss N Zur vorbereitenden 

Beschlussfassung 

 3. Haupt- und Finanzausschuss Ö Zur vorbereitenden 

Beschlussfassung 

 4. Kreistag Ö Zur abschließenden 

Beschlussfassung 
 

  
Betreff: 1. Nachtragswirtschaftsplan 2021 des Eigenbetriebs Kreiskliniken 

Darmstadt-Dieburg 
  

 

 

 

Beschlussvorschlag: 

 

1. Der Entwurf des 1. Nachtragswirtschaftsplanes der Kreiskliniken Darmstadt-Dieburg für das 

Wirtschaftsjahr 2021 wird gemäß §5 Satz 2 Nr.4 und §7 Absatz 3 Nr. 1 Eigenbetriebsgesetz 

(EigBGes) durch die Betriebskommission festgestellt und dem Kreisausschuss zur 

Weiterleitung an den Kreistag vorgelegt. 

 

2. Der Kreistag beschließt den 1. Nachtragswirtschaftsplan 2021 des Eigenbetriebs 

Kreiskliniken Darmstadt- Dieburg mit der geänderten Haushaltssatzung: 

1. Festsetzung 
 
Der Kreistag des Landkreises Darmstadt-Dieburg hat den Nachtragswirtschaftsplan des 
Eigenbetriebs Kreiskliniken für das Haushaltsjahr 2021 in seiner Sitzung am XX.XX.XXXX 
wie folgt beschlossen: 

 
1. Erfolgsplan: 
 

erhöht vermindert

um um 

€ €
gegenüber 

bisher

auf nunmehr 

festgesetzt

die Erträge 2.295.885 €          4.785.274 €          89.545.745 €        87.056.356 €        

die Aufwendungen 3.508.359 €          134.910 €              96.613.341 €        99.986.790 €        

Überschuss 7.067.596 €-          12.930.434 €-        

und damit des Gesamtbetrag 

des Wirtschaftsplanes 

einschließlich des Nachtragesim Erfolgsplan 
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2. Vermögensplan: 

 
erhöht vermindert

um um 

€ €
gegenüber    

bisher

auf nunmehr 

festgesetzt

die Erträge 4.030.577 €        1.275.807 €        35.325.735 €      38.080.505 €      

die Aufwendungen 3.664.770 €        910.000 €           35.325.735 €      38.080.505 €      

Überschuss -  €                  -  €                  

im Erfolgsplan 

und damit des Gesamtbetrag 

des Wirtschaftsplanes 

einschließlich des Nachtrages

 
 

 
3. Kredite 

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr zur Finanzierung 
von Investitionen erforderlich ist, wird von 28.202.053 € um 2.275.807 € auf 
30.477.860 € angehoben. 

 
 
4. Verpflichtungsermächtigungen 

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der im Jahr 2021 zur 
Leistung von Ausgaben in künftigen Jahren für Investitionen und 
Investitionsfördermaßnahmen geplant war, wird von 28.500.000 € um 5.700.000 € 
auf 33.700.000 € angehoben. 

 
5. Liquiditätskredite 

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr zur rechtzeitigen 
Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, bleibt 
unverändert zum Wirtschaftsplan 2021 auf 35.000.000 €. 

 
6. Stellenübersicht 

Es gilt weiterhin die vom Kreistag am 14.12.2020 beschlossene Stellenübersicht 
2021. 
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Begründung: 

 

Gemäß § 15 Abs. 2 Nr.1, 3 EigBGes ist der Wirtschaftsplan zu ändern, wenn das Jahresergebnis 

sich gegenüber dem Erfolgsplan erheblich verändern wird und/oder im Vermögensplan weitere 

Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen werden sollen. Aufgrund dessen wird der 1. Nachtrag 

zum Wirtschaftsplan 2021 des Eigenbetriebes Kreiskliniken Darmstadt-Dieburg in den Teilen 

Erfolgs- und Finanzplan geändert. 

Der Wirtschaftsplan ist gemäß § 7 Abs. 3 Nr.1 des EigBGes in der Krankenhausbetriebs-

kommission zu beraten und mit einer Stellungnahme dem Kreisausschuss zur Weiterleitung an den 

Kreistag vorzulegen. Die endgültige Beschlussfassung über den 1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan 

erfolgt gemäß § 5 Satz 2 Nr. 4 EigBGes durch den Kreistag. 

 

 

 

Anlage: 

 

 1. Nachtragswirtschaftsplan 2021 
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